
 
 
 
Auftrag / Abtretung  
 
 
Auftraggeber (Geschädigter) 
 
 
|____________________________________| 
Name 
 
|____________________________________| 
Straße 
           
|____________________________________|  |______________________________| |____________________| 
PLZ  -  Ort      Hersteller / Modell / Typ            Gutachten Nr. 
 
|____________________________________|  |______________________________| |____________________| 
Tel. & Mobil      Kennzeichen     Aktenzeichen Polizei  
 
|____________________________________|  |______________________________| |____________________| 
E-Mailadresse bitte unbedingt angeben   Standort Fahrzeug        Schadentag / Datum 
 
 
Schädiger:  
   
|_______________________________________| |______________________________|  
Name / Anschrift (VN)     Kennzeichen Unfallgegner     
 
|_______________________________________| |______________________________| |____________________| 
Fahrzeug Unfallgegner     Schaden Nr.                                                    Schadenort 
 
|_______________________________________| |______________________________| ____________________ 
Versicherung  Versicherungsschein Nr. 
 
1. Auftrag / Honorarvereinbarung 
Aus Anlass des o. g. Schadenfalles wird die GVG Gutachten von Graf GmbH (nachfolgend: GVG GmbH) mit der Erstellung eines Gutachtens zur 
Schadenshöhe und Beweissicherung nebst Ausfertigung für den Auftraggeber und ggfls. für eine anwaltliche Vertretung beauftragt. Die 
Auftragserteilung erfolgt auf der Grundlage der umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Das Honorar der GVG GmbH wird anhand der aktuellen Honorartabelle ermittelt. Dieser Tabelle befindet sich auf der Rückseite dieses Auftrages.  
 
2. Abtretung / Anweisung   
Hiermit trete ich als Geschädigter / Geschädigte aus dem o. g. Schadensereignis meinen Schadensersatzanspruch auf Erstattung von 
Sachverständigenkosten in Höhe der Gutachterkosten einschließlich Mehrwertsteuer gegen den Fahrer, den Halter und die Kfz-Haftpflichtversicherung 
(=Anspruchsgegner) des unfall(mit)verursachenden Fahrzeugs erfüllungshalber an die GVG Gutachten von Graf GmbH als Auftragnehmerin ab.  
Ich weise den Versicherer und gegebenenfalls den regulierenden Rechtsanwalt / die regulierende Rechtsanwältin an, den sich aus der Rechnung der 
GVG Gutachten von Graf GmbH ergebenden Rechnungsbetrag unmittelbar an die GVG  GmbH zu zahlen. Zahlungseingänge vom Versicherer, dem 
Halter, dem Fahrer oder sonstigen Personen werden auf die Forderung der GVG Gutachten von Graf GmbH gegen mich angerechnet. 
Durch diese Abtretung und Zahlungsanweisung werde ich nicht von meiner Verpflichtung zur Zahlung der Sachverständigenkosten befreit, wenn der 
Versicherer, der Halter oder der Fahrer des unfallgegnerischen Fahrzeuges die Sachverständigenkosten nicht oder nicht in voller Höhe erstattet. Jedoch 
wird mir die Sachverständigenkostenforderung gestundet, bis der Versuch der Klärung mit der Schädigerseite fehlgeschlagen ist. Über den Eintritt 
dieses Umstandes und damit über das Ende der Stundung werde ich durch die GVG GmbH per Zahlungsaufforderung informiert. 
Im Umfang durch mich auf die Sachverständigenrechnung geleisteter Zahlungen überträgt die GVG Gutachten von Graf GmbH die 
Schadensersatzansprüche Zug um Zug an mich zurück. Die GVG GmbH wird mir die Rückübertragung der ursprünglich an sie abgetretenen Forderung 
unverzüglich bestätigen. 
Die GVG GmbH wird mich in Bezug auf die Sachverständigenkosten dann nicht (mehr) in Anspruch nehmen, wenn mein Schadensersatzanspruch 
gegen den Schädiger, Halter, Fahrer und deren Versicherer verjährt ist. Zahle ich in einem solchen Fall trotz Abtretung und ohne Aufforderung die 
Sachverständigenkosten an die GVG GmbH, erhalte ich den Betrag umgehend zurückerstattet.  
Der Auftraggeber verzichtet darauf, dass die GVG GmbH ihm die Annahme der Abtretung anzeigt. 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Auftraggeber 
 

 
 

 
_________________________________ 
Auftragnehmer Gutachten von Graf   
 
 
 
 
 



 
 
 

bis Schadenhöhe 
netto zzgl. 

Wertminderung 

 
Grundhonorar 

brutto  

Nebenkosten - Bezeichnung Nebenkosten brutto 

500 € 335,58 € 1. Fotosatz je Foto 2,38 € 

1.000 € 440,30 € 2. Fotosatz je Foto 0,60 € 

1.500 € 529,55 € Fahrtkosten je km (hin) 0,70 € 

2.000 € 598,57 € Fahrtkosten je km (zurück) 0,70 € 

2.500 € 659,26 € Schreibkosten je Seite 2,14 € 

3.000 € 715,19 € Schreibkosten je Kopie 0,60 € 

3.500 € 769,93 € Portokosten Inland Stückpreis 1,60 € 

4.000 € 824,67 € Restwerteabrufe Auto-Online 20,83 € 

4.500 € 874,65 € Restwerteabrufe 15,00 € 

5.000 € 918,68 € Fahrzeit gem. § 9 JVEG (je Stunde) 119,00 € 

5.500 € 963,90 €    

6.000 € 1.009,12 € Berechnung Wiederbeschaffung/Auslagen 29,75 € 

6.500 € 1.041,25 € Telefon-/Kommunikationspauschale 17,85 € 

7.000 € 1.075,76 €   
7.500 € 1.107,89 € Preisliste Stand 01.2024                                                                  alle Preise incl. MwSt. (19%) 

                                                                                                                                                                              
Leistungen Dritter (z.B. Achsvermessung, Karosserievermessung, etc. werden 
nach den tatsächlich angefallenen Kosten 
berechnet                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        
HINWEIS ZUR RECHNUNGSTELLUNG: 
Grundsätzlich  erfolgt die Abrechnung des Sachverständigenhonorars  im Bereich des 
Üblichen und des Angemessenen. Hinsichtlich  der Nebenkosten orientiert  sich das 
Honorar am JVEG. Die Schadenshöhe wird ermittelt  nach den Netto-Reparaturkosten  
zzgl. dem Betrag einer eventuellen Wertminderung. Im Falle eines wirtschaftlichen  
Totalschadens errechnet  sich die Schadenshöhe nach dem Brutto-
Wiederbeschaffungswert  ohne Abzug eines Restwertes. 
Bei offensichtlichem  Vorliegen eines wirtschaftlichen  Totalschadens erfolgt keine 
detaillierte Reparaturkostenkalkulation. Die Fahrzeit berechnet sich nach § 8 Abs. 2 JVEG. 
 
Eigentümer des Fahrzeugs: 
Leasing                                         o = ja           o = nein     wenn ja welche Leasing 
 
                                                                                                    |__________________________| 
Finanzierung                         o = ja           o = nein     wenn ja welche Bank 
 
                                                                                                    |__________________________| 
Eigentum                              o = ja           o = nein 
 

Besteht eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug?     o = ja             o = nein 
(bitte Entsprechendes ankreuzen) 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Ort, Datum                                                            X Unterschrift  zur Bestätigung 
 
                                                                                                                                                                             
Wir benötigen und verarbeiten Ihre persönlichen Daten lediglich  zum Zweck der 
Erfüllung unserer vertraglichen Leistungspflichten. 
Nähere Informationen insbesondere zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie hier: 
www.gvgraf.de     
                                                                                                                                                                                 
Hinweis: Im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung  wird vom Schädiger bzw. dessen 
Versicherung lediglich der Netto-Betrag des berechneten  Honorars ausgeglichen. In 
diesem Falle bitten wir um Ausgleich des ausgewiesenen MwSt.-Betrages direkt auf unser 
angegebenes Konto.                                                                       .                                             

8.000 € 1.148,35 € 

8.500 € 1.186,43 € 

9.000 € 1.222,13 € 

9.500 € 1.257,83 € 

10.000 € 1.293,53 € 

11.000 €  1.366,12 € 

12.000 € 1.448,23 € 

13.000 € 1.525,58 € 

14.000 € 1.598,17 € 

15.000 € 1.680,28 € 

16.000 € 1.749,30 € 

17.000 € 1.818,32 € 

18.000 € 1.882,58 € 

19.000 € 1.956,36 € 

20.000 € 2.036,09 € 

21.000 € 2.112,25 € 

22.000 € 2.175,32 € 

23.000 € 2.243,15 € 

24.000 € 2.316,93 € 

25.000 € 2.349.06 € 

26.000 € 2.414,51 € 

27.000 € 2.481,15 € 

28.000 € 2.562,07 € 

29.000 € 2.626,33 € 

30.000 € 2.710,82 € 

32.500 € 2.880,99 € 

35.000 € 3.059,49 € 

40.000 € 3.426,01 € 

45.000 € 3.886,54 € 

50.000 € 4.278,05 € 

 
 


